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Vorwort 

Sehr geehrte Damen und Herren,

vor Ihnen liegt die Satzung der Wankendorfer Baugenossen-
schaft für Schleswig-Holstein eG und damit die Regeln unserer
Tätigkeit. Was hier so nüchtern dargestellt ist, beschreibt jedoch
die Werte und unverwechselbaren Eigenschaften der Woh-
nungsbaugenossenschaften. Dazu zählen beispielsweise das
lebenslange Nutzungsrecht des genossenschaftseigenen Wohn-
raumes und das Mitbestimmungsrecht unserer Mitglieder, die
meistens gleichzeitig unsere Mieterinnen und Mieter sind.

Dieses Mitbestimmungsrecht trägt dazu bei, dass eine Genos-
senschaft wie die wankendorfer ein sicheres Unternehmen ist,
das nicht verkauft werden kann. Die Rechtsform Genossen-
schaft gewährleistet unseren Mitgliedern außerdem, dass Inves -
titionen und Gewinne in ihrem Sinne angelegt werden: In die
Verbesserung ihres Wohnraums und des Wohnumfelds.

Diese Satzung schafft auch Transparenz hinsichtlich der Auf -
gaben und Verantwortlichkeiten von Vorstand, Aufsichts rat 
und Vertreterversammlung, die hier klar und nachvollziehbar
geregelt sind. Auch das ist typisch für Wohnungsbaugenossen-
schaften. 

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Satzung, denn sie
ist die Grundlage unseres Handelns.

Helmut Knüpp Bernd Hentschel
Vorstandsvorsitzender Mitglied des Vorstandes

Helmut Knüpp und 
Bernd Hentschel, 
Vorstand der Wankendorfer
Baugenossenschaft für
Schleswig-Holstein eG

Satzung der

Wankendorfer 
Baugenossenschaft für Schleswig-Holstein eG
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I. Firma und Sitz der Genossenschaft

§ 1 Firma und Sitz

Die Genossenschaft führt die Firma Wankendorfer Baugenossen -
schaft für Schleswig-Holstein eG. Sie hat ihren Sitz in Kiel. 

II. Zweck und Gegenstand der Genossenschaft

§ 2 Zweck und Gegenstand 

(1) Zweck der Genossenschaft ist die Förderung ihrer Mitglieder,
vorrangig durch eine gute und sichere Wohnungsversorgung,
unter Einschluss ihrer sozialen und kulturellen Belange im Rah-
men des gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebs.

(2) Gegenstand des Unternehmens ist insbesondere umfassende
wohnungswirtschaftliche Tätigkeit, wie Errichtung und Bewirt-
schaftung von Wohnungen und wohnungsergänzenden Ein-
richtungen, Verbesserung der Wohnverhältnisse und der städte-
baulichen Umwelt durch Modernisierungs-, Sanierungs- und
Entwicklungsmaßnahmen, Förderung der Vermögens bildung
durch Verschaffung von Eigentum an Haus und Wohnung. 

(3) Die Genossenschaft kann Inhaberschuldverschreibungen aus-
geben und Genussrechte, die keinen unbedingten Rückzah-
lungsanspruch beinhalten, gewähren.

(4) Nichtmitgliedergeschäfte und Beteiligungen sind zulässig,
soweit sie dem Unternehmenszweck dienen.

III. Mitgliedschaft

§ 3 Mitglieder

Mitglieder können werden
a) natürliche Personen, 
b) Personengesellschaften sowie juristische Personen 

des privaten und öffentlichen Rechts.

§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft

Zum Erwerb der Mitgliedschaft bedarf es einer vom Bewerber unter-
zeichneten unbedingten Beitrittserklärung und der Zulassung des
Beitritts seitens der Genossenschaft. Über die Zulassung entscheidet
der Vorstand. Dem Bewerber ist vor Abgabe seiner Beitrittserklärung
eine Abschrift der Satzung in der jeweils geltenden Fassung zur Ver-
fügung zu stellen.
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§ 5 Aufnahmegebühr 

(1) Bei der Aufnahme ist eine Aufnahmegebühr zu zahlen. Über die
Höhe der Aufnahmegebühr bis zum Höchstbetrag von drei
Geschäftsanteilen beschließen Vorstand und Aufsichtsrat nach
gemeinsamer Beratung gemäß § 30 Buchstabe f) der Satzung. 

(2) Einem Beitretenden kann bei Vorliegen besonderer Gründe die
Aufnahmegebühr vom Vorstand auf Antrag erlassen werden. 

§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft endet durch 
a) Kündigung,
b) vollständige Übertragung des Geschäftsguthabens,
c) Tod, 
d) Auflösung oder Erlöschen einer juristischen Person 

oder Personengesellschaft, 
e) Ausschluss.

§ 7 Kündigung der Mitgliedschaft

(1) Das Mitglied kann zum Schluss eines Geschäftsjahres durch
Kündigung seinen Austritt aus der Genossenschaft erklären. 

(2) Die Kündigung muss 3 Monate vorher schriftlich erfolgen. Sie
muss spätestens am 30. September des Geschäftsjahres, in
dem sie ausgesprochen wird, der Genossenschaft zugegangen
sein. 

(3) Das Mitglied hat ein auf einen Monat befristetes außerordent-
liches Kündigungsrecht nach Maßgaben von § 67 a Genossen-
schaftsgesetz, wenn die Vertreterversammlung:
a) eine wesentliche Änderung des Gegenstandes der 

Genossenschaft, 
b) die Erweiterung der Verpflichtung der Mitglieder 

zur Leistung von Nachschüssen, 
c) eine Erhöhung des Geschäftsanteils, 
d) die Erweiterung einer Pflichtbeteiligung mit mehreren

Geschäftsanteilen (§ 18 Abs. 2 und 3),
e) die Verlängerung der Kündigungsfrist über 2 Jahre hinaus,
f) die Einführung oder Erweiterung der Verpflichtung zur

Inanspruchnahme von Einrichtungen oder von anderen
Leistungen der Genossenschaft oder zur Erbringung von
Sach- und Dienstleistungen

beschließt. 
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§ 8 Übertragung des Geschäftsguthabens 

(1) Ein Mitglied kann mit Zustimmung des Vorstands jederzeit,
auch im Laufe des Geschäftsjahres, sein Geschäftsguthaben
durch schriftliche Vereinbarung auf einen anderen übertragen
und hierdurch aus der Genossenschaft ohne Auseinanderset-
zung ausscheiden, sofern der Erwerber bereits Mitglied ist oder
Mitglied wird. 

(2) Ein Mitglied kann sein Geschäftsguthaben, ohne aus der
Genossenschaft auszuscheiden, teilweise übertragen und hier-
durch die Anzahl seiner Geschäftsanteile verringern, soweit es
nicht nach der Satzung oder einer Vereinbarung mit der
Genossenschaft zur Beteiligung mit mehreren Geschäfts -
anteilen verpflichtet ist oder die Beteiligung mit mehreren
Geschäftsanteilen Voraussetzung für eine vom Mitglied in
Anspruch genommene Leistung der Genossenschaft ist. Die
Voraussetzungen des Absatzes 1 gelten entsprechend.

(3) Ist der Erwerber nicht Mitglied der Genossenschaft, so muss er
die Mitgliedschaft erwerben. Ist der Erwerber bereits Mitglied,
so ist das Geschäftsguthaben des ausgeschiedenen oder über-
tragenden Mitglieds seinem Geschäftsguthaben zuzuschrei-
ben. Wird durch die Zuschreibung der Betrag der bisher 
übernommenen Geschäftsanteile überschritten, so hat der
Erwerber entsprechend der Höhe des neuen Geschäftsgut -
habens einen oder mehrere Anteile zu übernehmen.

(4) Eine teilweise Übertragung von Geschäftsguthaben ist un -
wirksam, soweit das Mitglied nach dieser Satzung oder einer
Vereinbarung mit der Genossenschaft zur Beteiligung mit
mehreren Geschäftsanteilen verpflichtet ist (§ 18 Abs. 2 und 3)
oder die Beteiligung mit mehreren Geschäftsanteilen Voraus-
setzung für eine von dem Mitglied in Anspruch genommene
Leistung ist.

§ 9 Beendigung der Mitgliedschaft im Todesfall 

Stirbt ein Mitglied, so geht die Mitgliedschaft auf die Erben über. Sie
endet jedoch mit dem Schluss des Geschäftsjahres, in dem der Erb-
fall eingetreten ist. Mehrere Erben können das Wahlrecht zur Ver -
treterversammlung nur durch einen gemeinschaftlichen Vertreter
ausüben.
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§ 10 Beendigung der Mitgliedschaft durch Auflösung oder
Erlöschen einer juristischen Person oder Personengesell-
schaft

Wird eine juristische Person oder eine Personengesellschaft aufge-
löst oder erlischt sie, so endet die Mitgliedschaft mit dem Schluss des
Geschäftsjahres, in dem die Auflösung oder das Erlöschen wirksam
geworden ist. Führt die Auflösung oder das Erlöschen zu einer
Gesamtrechtsnachfolge, so setzt der Gesamtrechtsnachfolger die
Mitgliedschaft bis zum Schluss des Geschäftsjahres fort.

§ 11 Ausschließung eines Mitglieds 

(1) Ein Mitglied kann zum Schluss eines Geschäftsjahres aus der
Genossenschaft ausgeschlossen werden, 
a) wenn es trotz schriftlicher Aufforderung unter Androhung

des Ausschlusses nicht innerhalb von 3 Monaten die ihm
nach Gesetz, Satzung oder Vertrag der Genossenschaft
gegenüber obliegenden Verpflichtungen erfüllt. Dies gilt
insbesondere dann, wenn dadurch die Gefahr einer erheb-
lichen Beeinträchtigung des Ansehens der Genossen-
schaft, ihrer Leistungsfähigkeit oder der Belange ihrer Mit-
glieder herbeigeführt wird, 

b) wenn es in anderer Weise durch ein genossenschaftswid-
riges Verhalten schuldhaft, bei verminderter Zurechnungs-
fähigkeit oder bei Unzurechnungsfähigkeit unzumutbar
das Ansehen oder die wirtschaftlichen Belange der Genos-
senschaft oder ihrer Mitglieder schädigt oder zu schädigen
versucht, 

c) wenn über sein Vermögen ein Antrag auf Eröffnung des
Insolvenzverfahrens gestellt worden ist,

d) wenn es unbekannt verzogen oder sein Aufenthalt länger
als ein Jahr unbekannt ist.

(2) Der Ausschluss erfolgt durch Beschluss des Vorstands. Dem
auszuschließenden Mitglied ist vorher die Möglichkeit zu
geben, sich zu dem Ausschluss zu äußern. 

(3) Der Ausschließungsbeschluss ist dem Ausgeschlossenen un -
verzüglich vom Vorstand durch eingeschriebenen Brief unter
seiner letzten bekannten Anschrift mitzuteilen. Vom Zeitpunkt
der Absendung des Briefes an kann der Ausgeschlossene
weder an der Wahl der Vertreter noch als Vertreter an einer
Vertreterversammlung teilnehmen. 
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(4) Der Ausgeschlossene kann innerhalb eines Monats nach 
Eingang des Ausschließungsbeschlusses durch einen an den
Vorstand gerichteten eingeschriebenen Brief gegen den Aus-
schluss Berufung einlegen. Über die Berufung entscheidet der
Aufsichtsrat. 

(5) In dem Verfahren vor dem Aufsichtsrat sind die Beteiligten zu
hören. Über die Verhandlung und die Entscheidung ist eine
Niederschrift anzufertigen. Der Aufsichtsrat entscheidet mit
der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Der Beschluss ist mit
Gründen zu versehen. Der Beschluss ist den Beteiligten in der
Form des Absatzes 3 Satz 1 mitzuteilen. 

(6) Über den Ausschluss von Mitgliedern des Vorstands entschei-
det der Aufsichtsrat; über den Ausschluss von Mitgliedern des
Aufsichtsrats die Vertreterversammlung. Ein Berufungsverfah-
ren entsprechend Absatz 4 und 5 findet in diesen Fällen nicht
statt.

§ 12 Auseinandersetzung 

(1) Mit dem Ausgeschiedenen hat sich die Genossenschaft aus -
einanderzusetzen. Maßgebend ist die Bilanz, die für das
Geschäftsjahr, zu dessen Ende das Mitglied ausgeschieden ist,
festgestellt worden ist (§ 36 Absatz 1 Buchstabe b). 

(2) Der Ausgeschiedene kann lediglich sein Auseinandersetzungs-
guthaben, nicht auch einen Anteil an den Rücklagen und 
dem sonstigen Vermögen der Genossenschaft verlangen. Das
Auseinandersetzungsguthaben wird berechnet nach dem
Geschäftsguthaben des Mitglieds  (§ 18 Absatz 8). Die Genos-
senschaft ist berechtigt, bei der Auseinandersetzung die ihr
gegen das ausgeschiedene Mitglied zustehenden fälligen 
Forderungen gegen das Auseinandersetzungsguthaben auf-
zurechnen. Der Genossenschaft haftet das Auseinander -
setzungsguthaben des Mitglieds für einen etwaigen Ausfall,
insbesondere im Insolvenzverfahren des Mitglieds. 

(3) Die Abtretung und die Verpfändung des Auseinander -
setzungsguthabens an Dritte sind unzulässig und der Ge -
nossenschaft gegenüber unwirksam. Eine Aufrechnung des 
Auseinandersetzungsguthabens durch das Mitglied gegen
seine Verbindlichkeiten gegenüber der Genossenschaft ist
nicht gestattet. 

(4) Das Auseinandersetzungsguthaben ist dem Ausgeschiedenen
binnen 6 Monaten seit dem Ende des Geschäftsjahres, zu dem
das Ausscheiden erfolgt ist, auszuzahlen. Die Auszahlung soll
innerhalb von 2 Wochen nach Feststellung der Bilanz (Abs. 1)
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in der Geschäftsstelle der Genossenschaft nach näherer
Bestimmung der Genossenschaft erfolgen. Der Ausgeschiede-
ne kann jedoch die Auszahlung nicht vor Ablauf von 6 Mona-
ten nach seinem Ausscheiden verlangen. Der Anspruch auf
Auszahlung des Auseinandersetzungsguthabens verjährt in
drei Jahren.

(5) Weist die der Auseinandersetzung zugrunde liegende Bilanz
einen Verlust aus, der die Geschäftsguthaben und die gesetz-
liche Rücklage übersteigt, so hat der Ausgeschiedene den auf
ihn entfallenden Anteil an die Genossenschaft zu zahlen. 
Dieser Anteil wird nach dem Verhältnis der Haftsumme des
Ausgeschiedenen zur Gesamthaftsumme aller Mitglieder ein-
schließlich der zum Schluss des gleichen Geschäftsjahres Aus-
geschiedenen berechnet; er ist auf die Haftsumme des Ausge-
schiedenen (§ 20) beschränkt. Der Ausgeschiedene ist auch
dann zur Verlustdeckung heranzuziehen, wenn der Verlust auf
neue Rechnung vorgetragen wird. Die Auseinandersetzungs-
forderung der Genossenschaft wird 2 Wochen nach der Ver-
treterversammlung, die die Bilanz festgestellt hat, fällig. 

IV. Rechte und Pflichten der Mitglieder

§ 13 Rechte der Mitglieder 

(1) Alle Mitglieder haben gleiche Rechte. 

(2) Die Mitglieder haben das Recht, alle Einrichtungen und Dienst-
leistungen der Genossenschaft zu nutzen oder in Anspruch zu
nehmen nach den dafür getroffenen Bestimmungen und nach
Maßgabe der gemäß § 30 von Vorstand und Aufsichtsrat auf-
zustellenden Grundsätze. 

(3) Die Mitglieder üben ihre Rechte in Angelegenheiten der
Genossenschaft aus durch Wahl von Vertretern für eine Ver -
treterversammlung und – soweit sie als Vertreter gewählt 
werden – gemeinschaftlich in der Vertreterversammlung durch
Beschlussfassung. Sie bewirken dadurch, dass die Genossen-
schaft ihre Aufgaben erfüllen kann. 

(4) Das Mitglied ist aufgrund seiner Mitgliedschaft vor allem be -
rechtigt: 
a) Vertreter für die Vertreterversammlung zu wählen,
b) eine Satzung in der jeweils geltenden Fassung zu erhalten, 
c) nach Maßgabe der gesetzlichen oder satzungsmäßigen

Zuständigkeit der Vertreterversammlung in einer vom
zehn ten Teil der Mitglieder in Textform vorgelegten Ein -
gabe die Einberufung einer Vertreterversammlung oder die
Ankündigung von Gegenständen zur Beschlussfassung 
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in einer bereits einberufenen Vertreterversammlung zu 
fordern (§ 34 Abs. 4),

d) an einer gemäß Buchstabe c) einberufenen Vertreterver-
sammlung teilzunehmen und hier das Rede- und Antrags-
recht durch eine/n Bevollmächtigte/n auszuüben, soweit es
selbst zu den Mitgliedern gehört, auf deren Verlangen die
Vertreterversammlung einberufen oder Gegenstände zur
Beschlussfassung angekündigt wurden (§ 34 Abs. 4),

e) in einer vom zehnten Teil der Mitglieder in Textform ein -
gereichten Eingabe, die Einberufung einer Mitglieder ver -
sammlung zur Abschaffung der Vertreterversammlung zu
verlangen, 

f) am Bilanzgewinn der Genossenschaft teilzunehmen (§ 42),
g) jederzeit eine Abschrift der Liste der gewählten Vertreter

und gewählten Ersatzvertreter zu verlangen, 
h) freiwillig weitere Geschäftsanteile zu übernehmen, 
i) jederzeit sein Geschäftsguthaben ganz oder teilweise mit

Zustimmung des Vorstands durch schriftliche Vereinbarung
auf einen anderen zu übertragen (§ 8),

j) den Austritt aus der Genossenschaft zu erklären (§ 7), 
k) die Zahlung des Auseinandersetzungsguthabens gemäß 

§ 12 zu fordern, 
l) jederzeit Einsicht in die Niederschrift der Vertreterver-

sammlung zu nehmen oder eine Abschrift der Niederschrift
sowie auf eigene Kosten eine Abschrift des in der
Geschäftsstelle ausgelegten Jahresabschlusses, des Lage-
berichts und der Bemerkungen des Aufsichtsrats zu ver -
langen (§§ 35 Abs. 5, 40 Abs. 1),

m) jederzeit die Mitgliederliste einzusehen und eine Abschrift
der es selbst betreffenden Eintragungen zu verlangen, 

n) das zusammengefasste Ergebnis der Prüfung in den Ge -
schäfts räumen der Genossenschaft einzusehen.

§ 14 Angemessenheit der Leistungsentgelte

Beim Abschluss von Verträgen sowie bei der Bemessung des Entgel-
tes für in Anspruch genommene Leistungen und Nutzungen, insbe-
sondere für die Überlassung von Genossenschaftswohnungen und
die Veräußerung von Wohnungsbauten, soll die Genossenschaft
angemessene Preise bilden, die eine Kosten- und Aufwandsdeckung
einschließlich angemessener Verzinsung des Eigenkapitals sowie
ausreichende Bildung von Rücklagen unter Berücksichtigung der
Gesamtrentabilität der Genossenschaft ermöglichen.
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§ 15 Überlassung von Wohnungen

(1) Die Überlassung einer Genossenschaftswohnung als Mietwoh-
nung begründet für das Mitglied ein dauerndes Nutzungs-
recht. 

(2) Das Nutzungsverhältnis an einer Genossenschaftswohnung
kann während des Bestehens der Mitgliedschaft nur unter den
im Nutzungsvertrag festgesetzten Bedingungen aufgehoben
werden. 

§ 16 Verschaffung von Eigentum 

Zur Verschaffung von Eigentum an Haus und Wohnung sollen dem
Mitglied zum frühestmöglichen Zeitpunkt dingliche Rechte einge-
räumt werden. 

§ 17 Pflichten der Mitglieder 

(1) Alle Mitglieder haben gleiche Pflichten. 

(2) Aus der Mitgliedschaft ergibt sich die Verpflichtung, zur Auf-
bringung der von der Genossenschaft zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben benötigten Eigenmittel beizutragen durch:
a) Übernahme einer den Umfang der Inanspruchnahme 

von genossenschaftlichen Leistungen berücksichtigenden
Anzahl von Geschäftsanteilen nach Maßgabe des § 18 und
fristgemäße Zahlungen hierauf, 

b) Teilnahme am Verlust, 
c) Zahlung eines Anteils am Fehlbetrag bei der Auseinander-

setzung (§ 12 Absatz 5), 
d) weitere Zahlungen gemäß Beschluss der Vertreterver-

sammlung nach Auflösung der Genossenschaft (§ 20
Absatz 2). 

V. Geschäftsanteil, Geschäftsguthaben und Haftsumme

§ 18 Geschäftsanteile und Geschäftsguthaben 

(1) Das Mitglied beteiligt sich an der Genossenschaft aufgrund
einer schriftlichen, unbedingten Beitrittserklärung durch Über-
nahme von Geschäftsanteilen. Der Geschäftsanteil wird auf
50,00 Euro festgesetzt. 

(2) Jedes Mitglied ist verpflichtet, mindestens 3 Anteile zu über-
nehmen. 
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(3) Darüber hinaus hat jedes Mitglied, das Leistungen der Genos-
senschaft in Anspruch nimmt, einen dem Umfang der jeweili-
gen Nutzung angemessenen Beitrag durch Übernahme weite-
rer Geschäftsanteile (Pflichtanteile) zu erbringen. Der Umfang
der zu übernehmenden weiteren Pflichtanteile bestimmt sich
nach der als Bestandteil dieser Satzung beigefügten Anlage. 

(4) Jeder Pflichtanteil ist sofort einzuzahlen. Der Vorstand ist
befugt, Ratenzahlungen zuzulassen. In diesem Falle ist sofort
nach Zulassung des Beitritts ein Mindestbetrag in Höhe von 
5 Euro je Geschäftsanteil (einem Zehntel des Geschäftsanteils)
einzuzahlen. Vom Beginn des folgenden Monats sind monat-
lich jeweils Zahlungen auf die ausstehenden Beträge in Höhe
von mindestens 15 Euro zu erbringen, bis die Leistungen auf
die Geschäftsanteile vollständig erbracht sind. Das Mitglied ist
jederzeit berechtigt, seine Einzahlungsverpflichtung vorzeitig
zu erfüllen.

(5) Über die Pflichtanteile hinaus können die Mitglieder weitere
Anteile übernehmen. 

(6) Solange ein Geschäftsanteil nicht voll eingezahlt ist, ist die 
Dividende dem Geschäftsguthaben zuzuschreiben.

(7) Die Höchstzahl der Anteile, mit denen sich ein Mitglied be -
teiligen kann, ist 1.000. 

(8) Die Einzahlungen auf die Geschäftsanteile, vermehrt um zuge-
schriebene Gewinnanteile und vermindert um abgeschriebene
Verlustanteile, bilden das Geschäftsguthaben. 

(9) Die Abtretung oder Verpfändung des Geschäftsguthabens an
Dritte ist unzulässig und der Genossenschaft gegenüber
unwirksam. Eine Aufrechnung des Geschäftsguthabens durch
das Mitglied gegen seine Verbindlichkeiten gegenüber der
Genossenschaft ist nicht gestattet. Für das Auseinanderset-
zungsguthaben gilt § 12. 

§ 19 Kündigung weiterer Anteile 

Das Mitglied kann die Beteiligung mit einem oder mehreren seiner
weiteren Geschäftsanteile im Sinne von § 18 Absatz 5 zum Schluss
eines Geschäftsjahres durch schriftliche Erklärung kündigen. Dies gilt
nicht für die Pflichtanteile im Sinne von § 18 Absätze 2 und 3. 
Hinsichtlich der Kündigungsfrist gilt § 7 Absatz 2 entsprechend. 

13

§ 20 Nachschusspflicht 

(1) Die Mitglieder haften der Genossenschaft mit dem Geschäfts-
anteil. Sie haben beschränkt auf die Haftsumme Nachschüsse
zur Insolvenzmasse zu leisten. Die Haftsumme beträgt 50,00
Euro je Geschäftsanteil. 

(2) Die Vertreterversammlung kann nach Auflösung der Genos-
senschaft beschließen, dass die Mitglieder, soweit erforderlich,
zur Deckung eines Fehlbetrages im Sinne von

§ 87 a) Absatz 1 Genossenschaftsgesetz zu weiteren Ein -
zahlungen auf den Geschäftsanteil verpflichtet sind, sofern
sie diesen noch nicht voll eingezahlt haben, 
§ 87 a) Absatz 2 Genossenschaftsgesetz weitere Zahlun-
gen nach dem Verhältnis ihrer Geschäftsanteile zu leisten
haben. 

Ein Mitglied kann jedoch zu weiteren Zahlungen nach § 87 a)
Absatz 2 Genossenschaftsgesetz höchstens bis zu dem Betrag
in Anspruch genommen werden, der dem Gesamtbetrag 
seiner Geschäftsanteile entspricht. 

Vl. Organe der Genossenschaft

§ 21 Organe

(1) Genossenschaftsorgane sind: 
der Vorstand, 
der Aufsichtsrat und
die Vertreterversammlung.

(2) Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats müssen
unbeschränkt geschäftsfähige natürliche Personen und zu -
gleich Mitglieder der Genossenschaft sein. Ist Mitglied der
Genossenschaft eine eingetragene Genossenschaft, so kön-
nen deren Mitglieder, soweit sie natürliche Personen sind, in
den Vorstand und Aufsichtsrat der Genossenschaft berufen
werden. Ist Mitglied der Genossenschaft eine juristische Per-
son oder eine Personengesellschaft, so können natürliche 
Personen, die zu ihrer Vertretung befugt sind, in den Vor  stand
oder den Aufsichtsrat der Genossenschaft berufen oder ge -
wählt werden.

(3) Rechtsgeschäfte zwischen der Genossenschaft und Mitglie-
dern des Vorstands sowie deren Ehegatten oder eingetrage-
nen Lebenspartnern und sonstigen nahen Angehörigen (§ 15
Abgabenordnung) bedürfen der vorherigen Zustimmung des
Aufsichtsrats. Rechtsgeschäfte zwischen der Genossenschaft
und Mitgliedern des Aufsichtsrats sowie deren Ehegatten oder
eingetragenen Lebenspartnern und sonstigen nahen Ange -
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hörigen (§ 15 Abgabenordnung) bedürfen der vorherigen Zu -
stimmung des Aufsichtsrats und des Vorstands. Gleiches gilt
auch für Rechtsgeschäfte zwischen der Genossenschaft und
juristischen Personen oder Personengesellschaften, an denen
ein Organmitglied oder seine Angehörigen (§ 15 Abgaben-
ordnung) beteiligt sind oder auf die sie maßgeblichen Einfluss
haben. Die jeweils betroffenen Organmitglieder sind bei der
Beschlussfassung über die Erteilung der Zustimmung vom
Stimmrecht ausgeschlossen.

§ 22 Kosten der Verwaltung

(1) Die Organe der Genossenschaft sind verpflichtet, die Kosten
der Verwaltung und Geschäftsführung in angemessenen
Grenzen zu halten. 

(2) Baugewerblich Tätige, die gegen Entgelt zur Leistungserstel-
lung der Genossenschaft beitragen, dürfen keinen bestimmen-
den Einfluss auf die Genossenschaft haben. 

§ 23 Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen.

(2) Ehepartner und eingetragene Lebenspartner sowie sonstige
nahe Angehörige (§ 15 Abgabenordnung) eines Vorstands-
oder Aufsichtsratsmitglieds können nicht zum Vorstand be -
stellt werden.

(3) Aufsichtsratsmitglieder der Genossenschaft können frühe-
stens zwei Jahre nach ihrem Ausscheiden aus dem Aufsichts-
rat und nach erteilter Entlastung wegen ihrer Tätigkeit im 
Aufsichtsrat zu Mitgliedern des Vorstands bestellt werden. 
§ 26 Absatz 4 bleibt hierdurch unberührt.

(4) Die Mitglieder des Vorstands werden durch den Aufsichtsrat
bestellt und abberufen. Die Bestellung erfolgt auf fünf Jahre,
soweit nicht wegen des Erreichens der Altergrenze seitens des
Vorstandsmitglieds innerhalb des Bestellungszeitraums eine
zeitlich kürzere Bestellung geboten ist. Die Bestellung endet –
ohne dass es eines Widerrufs bedarf – mit dem Ende des
Monats, in dem das Vorstandsmitglied das 67. Lebensjahr 
vollendet. 

(5) Anstellungsverträge mit haupt- oder nebenamtlichen Vor-
standsmitgliedern sollen durch den Aufsichtsrat für den Zeit-
raum der Bestellung geschlossen werden. Im Übrigen findet
Absatz 4 entsprechende Anwendung. 
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(6) Bei unbesoldeten Vorstandsmitgliedern erlischt das Auftrags-
verhältnis mit dem Ablauf oder dem Widerruf der Bestellung. 

§ 24 Leitung und Vertretung der Genossenschaft 

(1) Der Vorstand leitet die Genossenschaft unter eigener Verant-
wortung. Er hat nur solche Beschränkungen zu beachten, die
Gesetz und Satzung festlegen. 

(2) Willenserklärungen (gesetzliche Vertretung) sind für die Ge -
nos sen schaft verbindlich, wenn sie von zwei Vorstandsmitglie-
dern abgegeben werden. 

(3) Der Vorstand kann einzelne Vorstandsmitglieder zur Vor -
nahme bestimmter Geschäfte oder bestimmter Arten von
Geschäften ermächtigen und darüber hinaus Prokura und
Handlungsvollmachten gemäß den Bestimmungen des Han-
delsgesetzbuches erteilen. 

(4) Vorstandsmitglieder zeichnen für die Genossenschaft, indem
sie der Firma der Genossenschaft oder der Benennung des Vor-
stands ihre Namensunterschrift beifügen. Der Prokurist zeich-
net in der Weise, dass er der Firma seinen Namen mit einem
die Prokura andeutenden Zusatz beifügt. 

(5) Ist eine Willenserklärung gegenüber der Genossenschaft ab -
zugeben, so genügt die Abgabe gegenüber einem Vorstands-
mitglied oder einem Prokuristen. 

(6) Der Vorstand führt die Geschäfte der Genossenschaft auf-
grund seiner Beschlüsse, die mit der Mehrheit der abgegebe-
nen Stimmen zu fassen sind. Die Vollständigkeit und Ver -
fügbarkeit der Niederschriften ist sicherzustellen. 

(7) Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung. 

(8) Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat auf Verlangen über die
Angelegenheiten der Genossenschaft zu berichten und in den
Sitzungen des Aufsichtsrats, zu denen er eingeladen wird, 
Auskunft zu erteilen. 

§ 25 Aufgaben und Pflichten des Vorstands 

(1) Die Vorstandsmitglieder haben bei ihrer Geschäftsführung die
Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäfts -
leiters einer Genossenschaft anzuwenden. Über vertrauliche
Angaben und Geheimnisse der Genossenschaft, namentlich
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse, die ihnen durch die
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Tätigkeit im Vorstand bekannt geworden sind, haben sie –
auch nach ihrem Ausscheiden – Stillschweigen zu bewahren.
Vorstandsmitglieder dürfen ohne Einwilligung des Aufsichts -
rats weder ein Handelsgewerbe betreiben noch im Geschäfts-
zweig der Genossenschaft für eigene oder fremde Rechnung
Geschäfte machen. Sie dürfen ohne Einwilligung des Auf-
sichtsrats auch nicht Mitglied des Vorstands oder Geschäfts-
führer oder persönlich haftender Gesellschafter einer anderen
Handelsgesellschaft oder Genossenschaft sein. 

(2) Der Vorstand hat geeignete Maßnahmen zu treffen, insbeson-
dere ein Überwachungssystem einzurichten, damit den Fort-
bestand der Genossenschaft gefährdende Entwicklungen früh
erkannt werden.

(3) Der Vorstand ist insbesondere verpflichtet, 
a) die Geschäfte entsprechend genossenschaftlicher Ziel -

setzung zu führen, 
b) die für einen ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb notwen-

digen personellen, sachlichen und organisatorischen Maß-
nahmen rechtzeitig zu planen und durchzuführen, 

c) für ein ordnungsgemäßes Rechnungswesen gemäß §§ 39
folgende der Satzung zu sorgen, 

d) über die Grundsätze der Zulassung des Mitgliedschafts -
erwerbs und über die Beteiligung mit weiteren Geschäfts-
anteilen zu entscheiden, 

e) die Mitgliederliste nach Maßgabe des Genossenschafts -
gesetzes zu führen, 

f) im Prüfungsbericht festgehaltene Mängel abzustellen und
dem Prüfungsverband darüber zu berichten. 

(4) Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat zu berichten über die beab-
sichtigte Geschäftspolitik und andere grundsätzliche Fragen
der Unternehmensplanung (insbesondere die Finanz-, Investi-
tions- und Personalplanung), wobei auf Abweichungen der
tatsächlichen Entwicklungen von früher berichteten Zielen
unter Angaben von Gründen einzugehen ist. Der Vorstand hat
den Jahresabschluss und den Lagebericht unverzüglich nach
ihrer Aufstellung dem Aufsichtsrat vorzulegen. 

(5) Vorstandsmitglieder, die ihre Pflichten verletzen, sind der Ge -
nossenschaft zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens
als Gesamtschuldner verpflichtet. Eine Pflichtverletzung liegt
nicht vor, wenn das Vorstandsmitglied bei einer unternehme-
rischen Entscheidung vernünftiger Weise annehmen durfte,
auf der Grundlage angemessener Information zum Wohle der
Genossenschaft zu handeln. Sie haben nachzuweisen, dass sie
die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäfts-
leiters einer Genossenschaft angewandt haben. 
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(6) Die Ersatzpflicht gegenüber der Genossenschaft tritt nicht ein,
wenn die Handlung auf einem gesetzmäßigen Beschluss der
Vertreterversammlung beruht. Die Ersatzpflicht wird dagegen
nicht dadurch ausgeschlossen, dass der Aufsichtsrat die Hand-
lung gebilligt hat. 

§ 26 Aufsichtsrat 

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens 3 Mitgliedern. Die
Vertreterversammlung kann eine höhere Zahl festsetzen; sie
soll durch 3 teilbar sein. Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind
ehrenamtlich tätig. Wahl beziehungsweise Wiederwahl kön-
nen nur vor Vollendung des 70. Lebensjahres erfolgen. 

(2) Die Aufsichtsratsmitglieder werden von der Vertreterversamm-
lung für 3 Jahre gewählt. Ihre Amtszeit endet mit dem Schluss
der Vertreterversammlung, die über die Entlastung für das 
2. Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt. Hierbei wird das
Geschäftsjahr, in dem das Aufsichtsratsmitglied gewählt wird,
nicht mitgerechnet. Wiederwahl ist zulässig. Dauernd ver -
hinderte Aufsichtsratsmitglieder sind durch die Vertreter -
versammlung abzuberufen und durch Wahl zu ersetzen. 

(3) Scheiden Mitglieder im Laufe ihrer Amtszeit aus, so besteht der
Aufsichtsrat bis zur nächsten ordentlichen Vertreterversamm-
lung, in der die Ersatzwahlen vorgenommen werden, nur aus
den verbleibenden Mitgliedern. Frühere Ersatzwahlen durch
eine außerordentliche Vertreterversammlung sind nur dann
erforderlich, wenn die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder unter 
3 herabsinkt beziehungsweise weniger als die Hälfte seiner von
der Vertreterversammlung gewählten Mitglieder noch gege-
ben sind. Ersatzwahlen erfolgen für den Rest der Amtsdauer
ausgeschiedener Aufsichtsratsmitglieder. 

(4) Aufsichtsratsmitglieder können nicht zugleich Vorstandsmit-
glieder oder dauernde Vertreter von Vorstandsmitgliedern
sein. Sie dürfen auch nicht in einem Arbeitsverhältnis zur
Genossenschaft stehen. Ehegatten oder eingetragene Lebens-
partner sowie weitere nahe Angehörige (§ 15 Abgabenord-
nung) von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern oder von
Arbeitnehmern der Genossenschaft können nicht zum Mit-
glied des Aufsichtsrats bestellt werden. Nur für einen im Vor-
aus begrenzten Zeitraum kann der Aufsichtsrat einzelne seiner
Mitglieder zu Vertretern von verhinderten Vorstandsmitglie-
dern bestellen. In dieser Zeit und bis zur erteilten Entlastung
wegen ihrer Tätigkeit im Vorstand dürfen sie keine Tätigkeit im
Aufsichtsrat ausüben. Ehemalige Vorstandsmitglieder können
frühestens zwei Jahre nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt
und nach erteilter Entlastung wegen ihrer Tätigkeit im Vor-
stand in den Aufsichtsrat gewählt werden.
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(5) Den Mitgliedern des Aufsichtsrats kann für ihre Tätigkeit eine
angemessene Vergütung gewährt werden. Hierüber sowie
über die Höhe der Vergütung entscheidet die Vertreter -
versammlung. Auch soweit eine Vergütungsregelung nicht
besteht, bleibt der Anspruch der Aufsichtsratsmitglieder auf
Ersatz ihrer Aufwendungen unberührt.

(6) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden,
einen Schriftführer und deren Stellvertreter. Das gilt auch,
sobald sich seine Zusammensetzung durch Wahlen verändert
hat. Der Stellvertreter übernimmt die Aufgaben des Aufsichts-
ratsvorsitzenden, wenn und soweit dieser verhindert ist.

(7) Jedes Aufsichtsratsmitglied hat das Recht und die Pflicht, von
den Vorlagen des Vorstands und den Prüfungsberichten
Kenntnis zu nehmen. 

(8) Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung. Diese bedarf
der Zustimmung von drei Vierteln der Mitglieder, aus denen
der Aufsichtsrat nach Gesetz und Satzung besteht.

§ 27 Aufgaben des Aufsichtsrats 

(1) Der Aufsichtsrat hat den Vorstand in seiner Geschäftsführung
zu fördern, zu beraten und zu überwachen. Er kann den 
Vorstandsmitgliedern Befreiung von den Beschränkungen 
des § 181 Bürgerliches Gesetzbuch erteilen. Die Rechte und
Pflichten des Aufsichtsrats werden durch Gesetz und Satzung
begrenzt. 

(2) Der Aufsichtsrat kann vom Vorstand jederzeit Auskünfte 
über alle Angelegenheiten der Genossenschaft verlangen und
nach Maßgabe eines Aufsichtsratsbeschlusses die Bücher und
Schriften der Genossenschaft sowie den Bestand der Genos-
senschaftskasse und die Bestände an Wertpapieren und Waren
einsehen und prüfen. Er kann einzelne seiner Mitglieder beauf-
tragen, die Einsichtnahme und Prüfung durchzuführen. Auch
ein einzelnes Mitglied des Aufsichtsrats kann Auskünfte,
jedoch nur an den Aufsichtsrat, verlangen.

(3) Der Aufsichtsrat vertritt die Genossenschaft gegenüber gegen-
wärtigen und ehemaligen Vorstandsmitgliedern gerichtlich
und außergerichtlich.

(4) Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Lagebericht und
die Vorschläge des Vorstands für die Verwendung eines Jah-
resüberschusses oder die Deckung eines Jahresfehlbetrages zu
prüfen und der Vertreterversammlung vor Feststellung des 
Jahresabschlusses darüber Bericht zu erstatten. 
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(5) Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse bestellen,
insbesondere um seine Verhandlungen und Beschlüsse vor -
zubereiten oder um deren Ausführung zu überwachen. Dem
Aufsichtsrat ist regelmäßig über die Arbeit der Ausschüsse zu
berichten.

(6) Die Mitglieder des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse können
ihre Obliegenheiten nicht anderen Personen übertragen. Der
Aufsichtsrat kann sich zur Erfüllung seiner Überwachungs-
pflicht der Hilfe sachverständiger Dritter bedienen. 

(7) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden vom Vorsitzenden ausge-
führt. 

§ 28 Sorgfaltspflichten des Aufsichtsrats 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben bei ihrer Tätigkeit die Sorg-
falt eines ordentlichen und gewissenhaften Aufsichtsratsmitglieds
einer Wohnungsgenossenschaft anzuwenden. Sie haben über ver-
trauliche Angaben und Geheimnisse der Genossenschaft, namen -
tlich Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse, die ihnen durch ihre
Tätigkeit im Aufsichtsrat bekannt geworden sind, einschließlich ver-
traulicher Angaben der Mitglieder und Dritter, auch nach ihrem Aus-
scheiden Stillschweigen zu bewahren. Im Übrigen gilt § 25 Absatz 5
hinsichtlich der Haftung der Aufsichtsratsmitglieder sinngemäß.

§ 29 Sitzungen des Aufsichtsrats 

(1) Der Aufsichtsrat hat mindestens zwei Sitzungen im Kalender-
halbjahr abzuhalten. Die Sitzungen werden vom Vorsitzenden
des Aufsichtsrats unter Mitteilung der Tagesordnung einberu-
fen und geleitet. Die Geschäftsordnung trifft die näheren
Bestimmungen. 

(2) Der Aufsichtsrat soll den Vorstand in der Regel zu seinen 
Sitzungen einladen. Der Vorstand nimmt ohne Stimmrecht an
den Sitzungen teil. Aufsichtsratsmitglieder, die einem Aus-
schuss nicht angehören, können an den Ausschusssitzungen
teilnehmen, wenn der Vorsitzende des Aufsichtsrats nichts
anderes bestimmt. 

(3) Der Vorsitzende des Aufsichtsrats muss den Aufsichtsrat
unverzüglich einberufen, wenn ein Mitglied des Aufsichtsrats
oder der Vorstand dies unter Angabe des Zwecks und der
Gründe verlangt. Die Sitzung muss binnen zwei Wochen nach
der Einberufung stattfinden. Wird dem Verlangen nicht ent-
sprochen, so kann das Aufsichtsratsmitglied oder der Vorstand
unter Mitteilung des Sachverhalts und der Angabe einer Tages-
ordnung selbst den Aufsichtsrat einberufen.
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§ 31 Gemeinsame Sitzungen von Vorstand und Aufsichtsrat

(1) Gemeinsame Sitzungen des Vorstands und des Aufsichtsrats
sollen regelmäßig, mindestens zweimal im Kalenderhalbjahr,
abgehalten werden. Die Sitzungen werden in der Regel auf
Vorschlag des Vorstands vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats
einberufen und geleitet. Auf Verlangen des Prüfungsverban-
des ist eine gemeinsame Sitzung des Vorstands und Aufsichts-
rats einzuberufen. 

(2) Zur Beschlussfähigkeit der gemeinsamen Sitzungen ist erfor-
derlich, dass jedes der Organe für sich beschlussfähig ist bezie-
hungsweise gemäß § 24 Absatz 3 eine Ermächtigung vorliegt.
Jedes Organ beschließt getrennt. Anträge, deren Annahme
nicht jedes der beiden Organe ordnungsgemäß beschließt, 
gelten als abgelehnt.

(3) Über die Beschlüsse der gemeinsamen Sitzungen sind vom
Schriftführer des Aufsichtsrats Niederschriften anzufertigen,
die vom Vorsitzenden, dem Schriftführer und einem Vorstands-
mitglied zu unterschreiben sind. Die Vollständigkeit und Ver-
fügbarkeit der Niederschriften ist sicherzustellen. 

§ 32 Zusammensetzung der Vertreterversammlung und Stel-
lung der Vertreter 

(1) Die Vertreterversammlung besteht aus mindestens 50 von den
Mitgliedern der Genossenschaft gewählten Vertretern. Als
Vertreter kann jede natürliche, unbeschränkt geschäftsfähige
Person gewählt werden, die Mitglied der Genossenschaft ist.
Ist ein Mitglied der Genossenschaft eine juristische Person oder
eine Personengesellschaft, so können natürliche Personen, die
zu deren gesetzlicher Vertretung befugt sind, als Vertreter
gewählt werden. Sie dürfen nicht dem Vorstand oder dem Auf-
sichtsrat angehören und sich nicht durch einen Bevollmächtig-
ten vertreten lassen. 

(2) Die Vertreter werden in allgemeiner, freier, unmittelbarer, glei-
cher und geheimer Wahl gewählt. Auf je angefangene 150
Mitglieder ist 1 Vertreter zu wählen. Briefwahl ist zulässig.
Nähere Bestimmungen über das Wahlverfahren einschließlich
der Feststellung des Wahlergebnisses werden in einer Wahl-
ordnung (§§ 30 Buchstabe e), 36 Absatz 1 Buchstabe o) ge -
troffen. 

(3) Die Amtszeit der Vertreter beginnt mit der Annahme der Wahl,
die Amtszeit eines Ersatzvertreters mit dem Wegfall des Vertre-
ters. Die Amtszeit eines Vertreters sowie die des an seine Stel-
le getretenen Ersatzvertreters endet mit der Vertreterversamm-
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(4) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte
seiner von der Vertreterversammlung gewählten Mitglieder an
der Sitzung teilnehmen. Er fasst seine Beschlüsse mit Mehrheit
der abgegebenen Stimmen; bei Stimmengleichheit gilt ein
Antrag als abgelehnt. Die vorzeitige Abberufung oder der Aus-
schluss von Vorstandsmitgliedern sowie die außerordentliche
Kündigung ihrer Anstellungsverträge bedürfen der Zustim-
mung von mindestens drei Vierteln der Mitglieder, aus denen
der Aufsichtsrat im Zeitpunkt der Beschlussfassung besteht.

(5) Abwesende Aufsichtsratsmitglieder können an der Beschluss-
fassung des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse dadurch 
teilnehmen, dass sie durch andere Aufsichtsratsmitglieder
schriftliche Stimmabgaben überreichen lassen. Schriftliche,
fernmündliche und andere vergleichbare Formen der Be -
schluss fassung des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse sind
vorbehaltlich einer näheren Regelung durch die Geschäfts -
ordnung des Aufsichtsrats nur zulässig, wenn kein Mitglied
diesem Verfahren widerspricht. 

(6) Über die Beschlüsse sind Niederschriften anzufertigen, die vom
Vorsitzenden und dem Schriftführer zu unterschreiben sind.
Die Vollständigkeit und Verfügbarkeit der Niederschriften sind
sicherzustellen. Jedem Mitglied des Aufsichtsrats ist eine
Abschrift der Sitzungsniederschrift zuzustellen.

§ 30 Gemeinsame Beratungen von Vorstand und Aufsichtsrat

Vorstand und Aufsichtsrat beraten und beschließen in gemeinsamer
Sitzung über:
a) Grundsätze der Geschäftspolitik, insbesondere hinsichtlich

des Bauprogramms,
der Bodenbevorratung,
der Veräußerung von Grundstücken,
der Verwaltung und Bewirtschaftung des Hausbesitzes,
der Beteiligung an anderen Unternehmen und
der Betriebsvereinbarungen,

b) den Bericht über die gesetzliche Prüfung und die zu treffenden
Maßnahmen,

c) die Zuweisung zu den Ergebnisrücklagen bei der Aufstellung
des Jahresabschlusses sowie über den Vorschlag zur Verwen-
dung des Bilanzgewinns oder zur Deckung des Verlustes,

d) die Tagesordnung der Vertreterversammlung,
e) Bestimmungen über das Wahlverfahren bei der Wahl von Ver-

tretern zur Vertreterversammlung (Wahlordnung, § 36 Absatz
1 Buchstabe o),

f) die Höhe des Eintrittsgeldes.
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lung, die über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands und
des Aufsichtsrats für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn
der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amts-
zeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. 

(4) Die Neuwahl der Vertreter und der Ersatzvertreter muss jeweils
spätestens bis zu der Vertreterversammlung durchgeführt sein,
die über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands und des
Aufsichtsrats für das fünfte Kalenderjahr beschließt, in dem die
Amtszeit der Vertreter begonnen hat. 

(5) Jedes Mitglied hat bei der Wahl eine Stimme. Das Mitglied oder
sein gesetzlicher Vertreter können schriftlich Stimmrechtsvoll-
macht erteilen. Ein Bevollmächtigter kann nicht mehr als zwei
Mitglieder vertreten. Als Bevollmächtigte kommen nur Mitglie-
der der Genossenschaft, deren Ehegatten oder eingetragene
Lebenspartner sowie die Eltern und volljährigen Kinder des
Mitglieds in Betracht. Die Bevollmächtigung von Personen, die
sich geschäftsmäßig zur Ausübung des Stimmrechts erbieten,
scheidet aus. Handlungsunfähige und beschränkt geschäfts -
fähige Personen sowie juristische Personen üben das Wahl-
recht durch ihren gesetzlichen Vertreter, Personengesellschaf-
ten durch einen zur Vertretung ermächtigten Gesellschafter
aus. Mehrere Erben eines verstorbenen Mitglieds können ihr
Wahlrecht nur durch einen gemeinschaftlichen Vertreter aus-
üben. 

(6) Nicht wählbar ist ein Mitglied, an das der Beschluss über sei-
nen Ausschluss gemäß § 11 Absatz 3 abgesandt worden ist.
Nähere Einzelheiten regelt die Wahlordnung. 

(7) Das Amt des Vertreters erlischt vorzeitig, wenn ein Vertreter
sein Amt niederlegt, geschäftsunfähig wird, aus der Genossen-
schaft ausscheidet oder gemäß § 11 Absatz 3 ausgeschlossen
worden ist. Erlischt die Vertretungsbefugnis vorzeitig, so tritt
an die Stelle des ausgeschiedenen Vertreters ein Ersatzver -
treter. Die Wahlordnung (§ 36 Absatz 1 Buchstabe o) kann
bestimmen, dass der Ersatzfall schon eintritt, wenn ein
gewählter Vertreter vor Annahme der Wahl wegfällt. 

(8) In der Vertreterversammlung hat jeder Vertreter eine Stimme,
die nicht übertragbar ist. Wer durch die Beschlussfassung 
entlastet oder von einer Verbindlichkeit befreit werden soll,
darf insoweit nicht mitstimmen. Das Gleiche gilt bei einer
Beschlussfassung darüber, ob die Genossenschaft gegen ihn
einen Anspruch geltend machen soll. 

(9) Neuwahlen zur Vertreterversammlung müssen abweichend
von Absatz 4 unverzüglich erfolgen, wenn die Zahl der Ver -
treter unter Berücksichtigung des an die Stelle eines weg -
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gefallenen Vertreters jeweils einrückenden Ersatzvertreters
unter die gesetzlich vorgesehene Mindestzahl (Abs. 1 Satz 1)
sinkt. 

(10) Eine Liste mit Namen und Anschriften der gewählten Vertreter
und Ersatzvertreter ist mindestens zwei Wochen lang in den
Geschäftsräumen der Genossenschaft zur Einsicht der Mitglie-
der auszulegen. Die Auslegung ist allen Mitgliedern direkt oder
im Bundesanzeiger bekanntzumachen. Die Auslegungsfrist
beginnt mit der Bekanntmachung. Auf Verlangen ist jedem
Mitglied jederzeit eine Abschrift der Liste der gewählten Ver-
treter und Ersatzvertreter auszuhändigen; hierauf ist in der
Bekanntmachung über die Auslegung der Liste hinzuweisen.

§ 33 Vertreterversammlung 

(1) Die ordentliche Vertreterversammlung muss spätestens bis
zum 30. Juni jeden Jahres im Geschäftsbezirk stattfinden. 

(2) Der Vorstand hat der ordentlichen Vertreterversammlung den
Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und
einen Anhang) sowie einen Lagebericht nebst den Bemerkun-
gen des Aufsichtsrats vorzulegen. Der Aufsichtsrat hat der Ver-
treterversammlung über seine Tätigkeit zu berichten. 

(3) Außerordentliche Vertreterversammlungen sind, abgesehen
von den im Genossenschaftsgesetz oder in dieser Satzung aus-
drücklich bestimmten Fällen, einzuberufen, wenn es im Inter-
esse der Genossenschaft erforderlich ist. Dies ist besonders
dann anzunehmen, wenn der Prüfungsverband die Einberu-
fung zur Besprechung des Prüfungsergebnisses oder zur Er -
örterung der Lage der Genossenschaft für notwendig hält. 

(4) Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats nehmen
ohne Stimmrecht an der Vertreterversammlung teil. 

§ 34 Einberufung der Vertreterversammlung 

(1) Die Vertreterversammlung wird in der Regel vom Vorsitzenden
des Aufsichtsrats einberufen. Das gesetzliche Recht des Vor-
stands auf Einberufung der Vertreterversammlung wird da -
durch nicht berührt. 

(2) Die Einladung zur Vertreterversammlung erfolgt unter Angabe
der Gegenstände der Tagesordnung durch eine den Vertretern
zuzustellende schriftliche Mitteilung oder durch eine entspre-
chende Bekanntmachung im Bundesanzeiger. Die Einladung
ergeht vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder vom Vorstand,
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§ 35 Leitung der Vertreterversammlung und Beschlussfassung 

(1) Die Leitung der Vertreterversammlung hat der Vorsitzende des
Aufsichtsrats oder bei seiner Verhinderung der stellvertreten-
de Vorsitzende. Sind beide verhindert, so hat ein Mitglied des
Vorstands die Versammlung zu leiten. Der Versammlungsleiter
ernennt einen Schriftführer sowie die Stimmenzähler. 

(2) Abstimmungen erfolgen nach Ermessen des Versammlungslei-
ters durch Handerheben oder Aufstehen. Auf Antrag kann die
Vertreterversammlung mit einfacher Mehrheit beschließen,
geheim durch Stimmzettel abzustimmen. Bei der Beschlussfas-
sung zu § 36 Absatz 1 Buchstabe f) bis k), m), n) und p) der
Satzung ist durch Stimmzettel geheim abzustimmen, wenn
dies auf Antrag eines Vertreters mit einem Zehntel der abge-
gebenen Stimmen beschlossen wird. 

(3) Für die Feststellung, ob ein Beschluss zustande gekommen ist,
werden nur die abgegebenen gültigen Stimmen gezählt.
Stimmenthaltungen werden nicht berücksichtigt. Bei Stim-
mengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 

(4) Wahlen erfolgen aufgrund von Einzelwahlvorschlägen, die in
der Vertreterversammlung zu machen sind. Es können nur ein-
zelne Personen vorgeschlagen werden; Listenvorschläge sind
nicht zulässig. Wird durch Stimmzettel gewählt, so sind die -
jenigen gewählt, die mehr als die Hälfte aller abgegebenen
gültigen Stimmen erhalten haben. Soweit diese Mehrheit in
einem Wahlgang nicht erreicht wird, kommen die nicht
gewählten Personen, auf die Stimmen entfallen sind, in der
Reihenfolge der Stimmenzahl, die sie im ersten Wahlgang
erhalten haben, erneut zur Wahl. Bei dieser Wahl sind diejeni-
gen gewählt, die die meisten Stimmen erhalten haben. 

(5) Über die Beschlüsse der Vertreterversammlung ist eine Nieder-
schrift anzufertigen. Sie soll den Ort und den Tag der Versamm-
lung, den Namen des Vorsitzenden sowie Art und Ergebnis 
der Abstimmung und die Feststellung des Vorsitzenden über
die Beschlussfassung enthalten. Bei Wahlen sind die Namen
der vorgeschlagenen Personen und die Zahl der auf sie 
ent fallenden Stimmen anzugeben. Eine Aufbewahrung der
Stimm   zettel ist nicht erforderlich. Die Niederschrift ist vom 
Vorsitzenden und den anwesenden Mitgliedern des Vorstands
zu unterschreiben. Die Belege über die Einberufung sind als
Anlage beizufügen. Jedes Mitglied kann jederzeit Einsicht in
die Niederschrift der Vertreterversammlung nehmen. Ferner ist
jedem Mitglied auf Verlangen eine Abschrift der Niederschrift
unverzüglich zur Verfügung zu stellen. Die Niederschrift ist von
der Genossenschaft aufzubewahren. 
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falls dieser die Vertreterversammlung einberuft. Zwischen dem
Tag der Vertreterversammlung und dem Tag des Zugangs der
schriftlichen Mitteilung bzw. dem Datum des Erscheinens des
Bundesanzeigers muss ein Zeitraum von mindestens zwei
Wochen liegen. Dabei werden der Tag der Absendung oder der
Veröffentlichung und der Tag der Vertreterversammlung nicht
mitgezählt. 

(3) Die Tagesordnung der Vertreterversammlung ist darüber hin-
aus allen Mitgliedern der Genossenschaft durch Veröffent -
lichung im Internet unter der Adresse der Genossenschaft
bekannt zu machen. 

(4) Die Vertreterversammlung muss unverzüglich einberufen wer-
den, wenn der zehnte Teil der Mitglieder oder dritte Teil der
Vertreter dies in Textform unter Angabe des Zwecks und der
Gründe verlangt. Fordert der zehnte Teil der Mitglieder oder
der dritte Teil der Vertreter rechtzeitig (Abs. 5 Satz 2) in glei-
cher Weise die Beschlussfassung über bestimmte, zur Zustän-
digkeit der Vertreterversammlung gehörende Gegenstände, so
müssen diese auf die Tagesordnung gesetzt werden. 

(5) Beschlüsse können nur über Gegenstände der Tagesordnung
gefasst werden. Nachträglich können Anträge auf Beschluss-
fassung, soweit sie zur Zuständigkeit der Vertreterversamm-
lung gehören, aufgenommen werden, soweit diese durch eine
den Vertretern zugegangene schriftliche Mitteilung oder durch
Bekanntmachung im Bundesanzeiger angekündigt werden.
Zwischen dem Tag der Vertreterversammlung und dem Tag des
Zugangs der schriftlichen Mitteilung bzw. dem Erscheinen des
Bundesanzeigers muss ein Zeitraum von mindestens einer
Woche liegen. Die Änderungsanträge und Ergänzungen sind
allen Mitgliedern im Internet unter der Adresse der Genossen-
schaft bekannt zu machen. Satz 1 bis 3 gelten auch für die
Anträge des Vorstands und des Aufsichtsrats. Der in der Ver-
treterversammlung gestellte Antrag auf Einberufung einer
außerordentlichen Vertreterversammlung braucht nicht ange-
kündigt zu werden.

(6) Mitglieder, auf deren Verlangen eine Vertreterversammlung
einberufen wird, können an dieser Versammlung mit Rede-
und Antragsrecht teilnehmen. Sie üben das Rede- und
Antragsrecht durch eine/n aus ihrem Kreis gewählte/n Bevoll-
mächtigte/n aus. Mitglieder, auf deren Verlangen Gegen -
stände zur Beschlussfassung einer Vertreterversammlung
angekündigt werden, können an dieser Versammlung mit
Rede- und Antragsrecht hinsichtlich dieser Gegenstände teil-
nehmen. Satz 2 gilt entsprechend.
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p) die Zustimmung zu der Satzung einer durch Verschmel-
zung neu gebildeten Genossenschaft sowie zur Bestellung
des ersten Vorstands und des ersten Aufsichtsrats nach
Maßgabe von § 98 Umwandlungsgesetz;

q) sonstige Gegenstände, für die die Beschlussfassung durch
die Vertreterversammlung gesetzlich vorgeschrieben ist. 

(2) Die Vertreterversammlung berät über 
a) den Lagebericht des Vorstands, 
b) den Bericht des Aufsichtsrats, 
c) den Bericht über die gesetzliche Prüfung gemäß § 59 Ge -

nossenschaftsgesetz; gegebenenfalls beschließt die Vertre-
terversammlung über den Umfang der Bekanntgabe des
Prüfungsberichtes. 

§ 37 Mehrheitserfordernisse 

(1) Die Beschlüsse der Vertreterversammlung werden mit der
Mehr heit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst, soweit
nicht durch Gesetz oder Satzung eine größere Mehrheit oder
weitere Erfordernisse bestimmt sind. Stimmenthaltungen blei-
ben unberücksichtigt.

(2) Beschlüsse der Vertreterversammlung über 
a) die Abberufung oder den Ausschluss von Aufsichtsrats -

mitgliedern, 
b) Änderung der Satzung, 
c) die Verschmelzung oder die Vermögensübertragung 

(§ 36 Abs. 1 Buchstabe m), 
d) den Formwechsel, 
e) die Auflösung der Genossenschaft 
bedürfen zu ihrer Gültigkeit einer Mehrheit von drei Vierteln
der abgegebenen gültigen Stimmen. 

(3) Beschlüsse über die Auflösung, Verschmelzung, Vermögens-
übertragung oder den Formwechsel der Genossenschaft kön-
nen nur gefasst werden, wenn mindestens die Hälfte aller Ver-
treter, aus denen die Vertreterversammlung im Zeitpunkt der
Beschlussfassung besteht, in der Vertreterversammlung an -
wesend ist. Trifft das nicht zu, so ist nach mindestens 2 und
höchstens 4 Wochen eine weitere Vertreterversammlung ein-
zuberufen, die ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden
Vertreter mit einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebe-
nen Stimmen beschließen kann. Hierauf ist in der Einladung
hinzuweisen. 

(4) Beschlüsse, durch die eine Verpflichtung der Mitglieder zur
Inanspruchnahme von Einrichtungen oder anderen Leistungen
der Genossenschaft oder zur Leistung von Sachen oder Dien-
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(6) Wird eine Änderung der Satzung beschlossen, die die Erhö-
hung des Geschäftsanteils, die Einführung oder Erweiterung
einer Pflichtbeteiligung mit mehreren Geschäftsanteilen, die
Einführung oder Erweiterung der Verpflichtung der Mitglieder
zur Leistung von Nachschüssen, die Verlängerung der Kündi-
gungsfrist auf eine längere Frist als 2 Jahre, die Fälle des § 16
Absatz 3 Genossenschaftsgesetz oder eine wesentliche Ände-
rung des Gegenstandes des Unternehmens betrifft, so ist der
Niederschrift außerdem ein Verzeichnis der erschienenen Ver-
treter beizufügen. 

§ 36 Zuständigkeit der Vertreterversammlung 

(1) Die Vertreterversammlung beschließt über die im Genossen-
schaftsgesetz und in dieser Satzung bezeichneten Angelegen-
heiten, insbesondere über 
a) Änderung der Satzung;
b) Feststellung des Jahresabschlusses (Bilanz und Gewinn-

und Verlustrechnung, Anhang);
c) die Verwendung des Bilanzgewinnes;
d) die Deckung des Bilanzverlustes;
e) die Verwendung der gesetzlichen Rücklage zum Zwecke

der Verlustdeckung;
f) Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats;
g) Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats;
h) Abberufung und Ausschluss von Mitgliedern des Auf-

sichtsrats;
i) die Ausgabe von Inhaberschuldverschreibungen und Ge -

wäh rung von Genussrechten;
j) die Führung von Prozessen gegen im Amt befindliche oder

ehemalige Aufsichtsratsmitglieder im Zusammenhang mit
ihrer Organstellung;

k) die Wahl der Bevollmächtigten zur Vertretung der Ge -
nossenschaft in Prozessen gegen Aufsichtsratsmitglieder,
soweit sich die Prozesse aus ihrer Tätigkeit als Aufsichts-
ratsmitglieder ergeben;

l) Festsetzung der Beschränkungen bei der Kreditgewährung
gemäß § 49 des Genossenschaftsgesetzes;

m) die Umwandlung der Genossenschaft durch Verschmel-
zung, Spaltung oder Formwechsel sowie die Vermögens-
übertragung entsprechend § 179 a Aktiengesetz;

n) die Auflösung der Genossenschaft;
o) die Zustimmung zu einer Wahlordnung für die Wahl von

Vertretern zur Vertreterversammlung oder zu ihrer Ände-
rung (§ 43 Buchstabe a) Absatz 4 Satz 7 Genossenschafts-
gesetz);
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VII. Rechnungslegung

§ 39 Geschäftsjahr und Aufstellung des Jahresabschlusses 

(1) Das Geschäftsjahr läuft vom 1. Januar bis zum 31. Dezember. 

(2) Der Vorstand hat dafür zu sorgen, dass das Rechnungswesen
und die Betriebsorganisation die Erfüllung der Aufgaben der
Genossenschaft gewährleisten. Die Richtlinien des Spitzen -
verbandes sind zu beachten. 

(3) Der Vorstand hat nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahres
einen Jahresabschluss (Bilanz und Gewinn- und Verlustrech-
nung und einen Anhang) aufzustellen. Der Jahresabschluss
muss den gesetzlichen Vorschriften über die Bewertung sowie
den gesetzlichen Vorschriften über die Gliederung der Bilanz
sowie Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen. Die vorge-
schriebenen Formblätter sind anzuwenden. 

(4) Zusammen mit dem Jahresabschluss hat der Vorstand einen
Lagebericht aufzustellen. Im Lagebericht sind zumindest der
Geschäftsverlauf und die Lage der Genossenschaft so darzu-
stellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild vermittelt wird; dabei ist auch auf die Risiken der künf-
tigen Entwicklung einzugehen. 

(5) Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind mit dem Vor-
schlag zur Verwendung des Bilanzgewinns oder zur Deckung 
eines Bilanzverlustes unverzüglich nach ihrer Aufstellung dem
Aufsichtsrat zur Prüfung vorzulegen und sodann mit den
Bemerkungen des Aufsichtsrats der Vertreterversammlung
zuzuleiten. 

§ 40 Vorbereitung der Beschlussfassung über den Jahresab-
schluss und die Gewinnverwendung 

(1) Der durch den Aufsichtsrat geprüfte Jahresabschluss (Bilanz
sowie Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) und der Lage-
bericht des Vorstands sowie der Bericht des Aufsichtsrats sind
spätestens eine Woche vor der Vertreterversammlung in der
Geschäftsstelle der Genossenschaft zur Einsicht der Mitglieder
auszulegen oder ihnen sonst zur Kenntnis zu bringen. 

(2) Der Vertreterversammlung ist neben dem Jahresabschluss
auch der Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns oder
zur Deckung eines Bilanzverlustes zur Beschlussfassung vorzu-
legen. 
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sten eingeführt oder erweitert wird, bedürfen einer Mehrheit
von mindestens 90 % der abgegebenen Stimmen. 

(5) Wird eine Mitgliederversammlung zur Abschaffung der Ver -
treterversammlung einberufen (§ 13 Abs. 4 Buchstabe e), so
können wirksame Beschlüsse nur gefasst werden, wenn min-
destens fünf Zehntel aller Mitglieder an der Abstimmung per-
sönlich oder durch Bevollmächtigte oder gesetzliche Vertreter
teilnehmen.

§ 38 Auskunftsrecht 

(1) Jedem Vertreter ist auf Verlangen in der Vertreterversammlung
vom Vorstand oder Aufsichtsrat Auskunft über Angelegen -
heiten der Genossenschaft zu geben, soweit das zur sach -
gemäßen Beurteilung des Gegenstandes der Tagesordnung
erforderlich ist. Die Auskunft hat den Grundsätzen einer gewis-
senhaften und getreuen Rechenschaft zu entsprechen. 

(2) Die Auskunft darf verweigert werden, soweit 
a) sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geeig-

net ist, der Genossenschaft einen nicht unerheblichen
Nachteil zuzufügen, 

b) sich der Vorstand oder der Aufsichtsrat durch die Erteilung
der Auskunft strafbar machen oder soweit diese eine
gesetzliche, satzungsmäßige oder vertragliche Geheimhal-
tungspflicht verletzen würden, 

c) das Auskunftsverlangen die persönlichen oder geschäft -
lichen Verhältnisse eines Dritten betrifft, 

d) es sich um arbeitsvertragliche Vereinbarungen mit Vor-
standsmitgliedern oder Mitarbeitern der Genossenschaft
handelt, 

e) die Verlesung von Schriftstücken zu einer unzumutbaren
Verlängerung der Vertreterversammlung führen würde. 

(3) Wird einem Vertreter eine Auskunft verweigert, so kann er ver-
langen, dass seine Frage und der Grund, aus dem die Auskunft
verweigert worden ist, in die Niederschrift aufgenommen wer-
den. 
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§ 43 Verlustdeckung 

Wird ein Bilanzverlust ausgewiesen, so hat die Vertreterversammlung
über die Verlustdeckung zu beschließen, insbesondere darüber, in
welchem Umfange der Verlust durch Verminderung der Geschäfts-
guthaben oder Heranziehung der gesetzlichen Rücklage zu beseiti-
gen ist. Werden die Geschäftsguthaben zur Verlustdeckung heran-
gezogen, so wird der Verlustanteil nicht nach den vorhandenen
Geschäftsguthaben, sondern nach dem Verhältnis der satzungs -
mäßigen Pflichtzahlungen bei Beginn des Geschäftsjahres, für das
der Jahresabschluss aufgestellt ist, berechnet, auch wenn diese noch
rückständig sind. 

IX. Bekanntmachungen

§ 44 Bekanntmachungen 

(1) Bekanntmachungen werden unter der Firma der Genossen-
schaft veröffentlicht; sie sind gemäß § 24 Absätze 2 und 3 zu
unterzeichnen. Bekanntmachungen des Aufsichtsrats werden
unter Nennung des Aufsichtsrats vom Vorsitzenden und bei
Verhinderung von seinem Stellvertreter unterzeichnet. 

(2) Bekanntmachungen werden mit Ausnahme der Einladung zur
Vertreterversammlung (§ 34 Absatz 2) und solcher Bekannt-
machungen, die die Wahl zur Vertreterversammlung betreffen,
im Veröffentlichungsorgan des genossenschaftlichen Spitzen-
verbandes veröffentlicht. Die offenlegungspflichtigen Unter -
lagen der Rechnungslegung werden im elektronischen Bun-
desanzeiger veröffentlicht.

(3) Sind Bekanntmachungen in dem in § 34 Absatz 2 beziehungs-
weise im vorstehenden Absatz 2 genannten Blatt nicht zu
erreichen, so werden sie in einem vom Registergericht zu
bestimmenden Blatt veröffentlicht, bis die Vertreterversamm-
lung ein anderes Blatt bestimmt hat und eine entsprechende
Satzungsänderung in das Genossenschaftsregister eingetra-
gen ist.
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VIII. Rücklagen, Gewinnverteilung und Verlustdeckung

§ 41 Rücklagen 

(1) Es ist eine gesetzliche Rücklage zu bilden. Sie ist ausschließlich
zur Deckung eines aus der Bilanz sich ergebenden Verlustes
bestimmt. 

(2) Der gesetzlichen Rücklage sind mindestens 10 % des Jahres-
überschusses abzüglich eines Verlustvortrages zuzuweisen, bis
die gesetzliche Rücklage 50 % des Gesamtbetrages der in der
Jahresbilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten erreicht hat. Die
gesetzliche Rücklage ist bei der Aufstellung der Bilanz zu bil-
den. 

(3) Im Übrigen können bei der Aufstellung des Jahresabschlusses
andere Ergebnisrücklagen gebildet werden. 

§ 42 Gewinnverwendung 

(1) Der Bilanzgewinn kann unter die Mitglieder als Gewinnanteil
verteilt werden, er kann zur Bildung von anderen Ergebnisrück-
lagen verwandt oder auf neue Rechnung vorgetragen werden. 

(2) Der Gewinnanteil darf 4 % des Geschäftsguthabens nicht
über steigen. Sonstige Vermögensvorteile, die nicht als ange-
messene Gegenleistung für besondere geldwerte Leistungen
anzusehen sind, dürfen den Mitgliedern nicht zugewendet
werden. 

(3) Die Verteilung als Gewinnanteil erfolgt nach dem Verhältnis
der Geschäftsguthaben bei Beginn des Geschäftsjahres, für
das der Jahresabschluss aufgestellt ist. Die Gewinnanteile sind
14 Tage nach der Vertreterversammlung fällig. 

(4) Fällige Gewinnanteile werden an die Mitglieder ausgeschüttet.
Der Anspruch auf Auszahlung der Gewinnanteile verjährt,
wenn sie nicht innerhalb von 4 Jahren nach Fälligkeit geltend
gemacht worden sind. 

(5) Solange ein Geschäftsanteil nicht voll erreicht ist, wird der
Gewinnanteil nicht ausgezahlt, sondern dem Geschäftsgut -
haben zugeschrieben. Das gilt auch, wenn das Geschäftsgut-
haben zur Deckung eines Verlustes vermindert worden ist. 
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XI. Auflösung und Abwicklung

§ 46 Auflösung 

(1) Die Genossenschaft wird aufgelöst 
a) durch Beschluss der Vertreterversammlung, 
b) durch Eröffnung des Insolvenzverfahrens, 
c) durch Beschluss des Gerichts, wenn die Zahl der Mitglieder

weniger als 3 beträgt,
d) durch die übrigen im Genossenschaftsgesetz genannten

Fälle. 

(2) Für die Abwicklung sind die Bestimmungen des Genossen-
schaftsgesetzes maßgebend.

XII. Inkrafttreten der Satzung

Diese Neufassung der Satzung ist durch die Vertreterversammlung
am 28. Mai 2008 beschlossen worden und am 14.10.2008 in das
Genossenschaftsregister des Amtsgerichts Kiel, GnR 485, eingetra-
gen worden.

32

X. Prüfung der Genossenschaft, Prüfungsverband

§ 45 Prüfung 

(1) Zur Feststellung der wirtschaftlichen Verhältnisse und der Ord-
nungsmäßigkeit der Geschäftsführung sind die betriebliche
Organisation, die Vermögenslage und die Geschäftsführung
der Genossenschaft einschließlich der Führung der Mitglieder-
liste nach den Bestimmungen des Genossenschaftsgesetzes
und anderer Gesetze in jedem Geschäftsjahr zu prüfen.

(2) Die Genossenschaft wird von dem Prüfungsverband geprüft,
dem sie angehört. 

(3) Soweit die Genossenschaft Prüfungspflichten aus der Makler-
und Bauträgerverordnung treffen, ist auch diese Prüfung
durchzuführen. 

(4) Der Prüfungsverband kann auf Antrag der Genossenschaft
auch Sonderprüfungen durchführen. 

(5) Der Vorstand der Genossenschaft ist verpflichtet, die Prüfung
sorgfältig vorzubereiten. Er hat den Prüfern alle Unterlagen
und geforderten Aufklärungen zu geben, die für die Durch -
führung der Prüfung benötigt werden. 

(6) Der Vorstand der Genossenschaft hat dem Prüfungsverband
den durch die Vertreterversammlung festgestellten Jahresab-
schluss und den Lagebericht unverzüglich mit den Bemerkun-
gen des Aufsichtsrats sowie dessen Bericht einzureichen.

(7) Über das Ergebnis der Prüfung haben Vorstand und Aufsichts-
rat in gemeinsamer Sitzung unverzüglich nach Eingang des
Prüfungsberichtes zu beraten. Der Prüfungsverband ist berech-
tigt, an der Sitzung teilzunehmen. 

(8) Der Prüfungsverband ist berechtigt, an den Vertreterversamm-
lungen der Genossenschaft teilzunehmen und darin jederzeit
das Wort zu ergreifen. Er ist daher zu allen Vertreterversamm-
lungen fristgerecht einzuladen. 
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Gesonderte Anlage zu § 18 Absatz 3 der Satzung

Pflichtbeteiligung

Bei der Inanspruchnahme der nachstehenden Leistungen der Ge -
nossenschaft sind unterschiedliche Pflichtanteile zu übernehmen.
Die Anzahl wird wie folgt festgelegt:
a) Nutzer/innen von genossenschaftseigenen Mietwohnungen

übernehmen auf die Wohnungsgröße bezogene Geschäfts -
anteile:
bis 1-Zimmer-Wohnung: 15 Anteile 
1,5 bis 2-Zimmer-Wohnung: 20 Anteile
über 2-Zimmer-Wohnung: 30 Anteile

b) Mieter/innen von Wohnungen, deren Nutzung aufgrund
besonderer Bedingungen oder Auflagen aus der Finanzierung
bzw. Beschaffung belastet sind (z. B. Besetzungsrecht für 
Bundesbedienstetenwohnungen), werden grundsätzlich nicht
Mitglied und zeichnen somit auch keine Geschäftsanteile. Im
Einzelfall können durch Vorstandsbeschluss Pflichtbeteiligun-
gen festgelegt werden. Freiwillige Mitgliedschaften sind mög-
lich.

c) Mieter/innen von genossenschaftseigenen Garagen und Ein-
stellplätzen werden Mitglied und zeichnen die Mindestbeteili-
gung von drei Anteilen.

d) Mieter/innen von gewerblichen Räumen (z. B. Läden, Büros
und Praxisräume) werden Mitglied und zeichnen 25 Anteile.

e) Erwerber/innen von Eigentumswohnungen, Eigenheimen und
unbebauten Grundstücken übernehmen die Mindestbeteili-
gung von drei Anteilen. Bauherrinnen/Bauherren stehen den
Erwerberinnen/Erwerbern gleich.

Abweichende Einzelregelungen können vom Vorstand getroffen
werden.
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